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Sitzung des Ausschusses für 

Klimaschutz, Umwelt und Hochwasserschutz (A2) 

am Dienstag, den 26. August 2025 um 16:30 Uhr 

im kleinen Sitzungssaal des Kreishauses in Hildesheim 

T a g e s o r d n u n g: 

Öffentliche Sitzung: 

1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung

2. Genehmigung des Protokolls über den öffentlichen Teil der Sitzung am 30.01.2025

3. Genehmigung des Protokolls über den öffentlichen Teil der Sitzung am 22.05.2025

4. Einwohnerfragestunde

5. Hochwasserschutzverband Innerste; Bericht des Verbandsgeschäftsführers und der

Verbandsvorsteherin

6. Hochwasserschutz; Bericht der Verwaltung

7. Klimaschutzagentur; Bericht des Geschäftsführers

8. Erstellung von kommunalen Bodenschutzkonzepten im ländlichen Raum im Landkreis

Hildesheim - Ziele, aktueller Projektstand sowie erste Ergebnisse und Erkenntnisse;

Berichterstatter: Dr. Michael Kastler, ahu GmbH, Aachen

9. Sachstandsbericht Derneburger Teiche; Bericht der Verwaltung und der Paul-Feindt-Stiftung

10. Hochwasserschutzmaßnahmen in der Gemeinde Holle;

Hier: Kostenbeteiligung des Landkreises Hildesheim bei dem Bau eines

Hochwasserrückhaltebeckens am „Borbach“ in der Gemeinde Holle;

Vorlage 963/XIX

11. Besichtigung von Heizungsanlagen, fehlende Rechtsgrundlage für Kostenbescheide

Antrag 857/XIX der Fraktionen CDU, FDP und Die Unabhängigen vom 02.06.2025

12. Verfahren gem. § 9 Nds. Wassergesetz i.V.m. §§ 8 ff Wasserhaushaltsgesetz für die Einleitung

von Haldenwässern der Althalde Siegfried-Giesen in die Innerste im Landkreis Hildesheim

(K+S Minerals and Agriculture GmbH)

Bekanntmachung des Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie vom 24.02.2025 –

LI .4/L64712104-12/2023-00011047

Antrag 889/XIX der CDU-Fraktion vom 26.06.2025

Anfrage 388/XIX vom 26.06.2025 mit Antwort vom 04.07.2025
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13. Mitteilungen der Verwaltung

14. Anfragen

Hildesheim, den 15.08.2025 Landkreis Hildesheim 

Der Landrat 

In Vertretung 

gez. Wißmann 

(Erste Kreisrätin) 
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Öffentliche Ausschreibung 

Im Landkreis Hildesheim wird 

zum 01. Januar 2026 

gemäß §§ 9, 9a und 10 des Gesetzes über das Berufsrecht und die Versorgung im Schornstein-
fegerhandwerk (Schornsteinfeger-Handwerksgesetz – SchfHwG)  

die Tätigkeit als 
bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger 

für den Kehrbezirk 205-LK HI (m/w/d) 

wie folgt erneut ausgeschrieben: 

Der ländliche Bezirk 205 umfasst Teile des Ortsteils Elze und alle Straßen der Ortsteile Esbeck, 
Mehle und Sehlde der Stadt Elze sowie Straßen des Ortsteils Marienhagen der Gemeinde 
Duingen und alle Straßen der Ortsteile Deilmissen und Deinsen der Gemeinde Gronau/Leine 
der Samtgemeinde Leinebergland. 

Die Bestellung erfolgt durch den Landkreis Hildesheim als zuständige Behörde und wird – un-
ter Berücksichtigung der Altersgrenze – auf sieben Jahre befristet (§10 Abs. 1 SchfHwG). Auf 
die Bestimmung des § 10 Abs. 1 SchfHwG zum Erlöschen der Bestellung bei Erreichen der Al-
tersgrenze sowie einer Verlängerung über die Altersgrenze hinaus bis zum Ablauf des Monats 
indem das 70. Lebensjahr vollendet wird, wird verwiesen. Entsprechend § 8 Abs. 1 SchfHwG 
kann ein bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger (m/w/d) nur für jeweils einen Bezirk be-
stellt werden. 

Nach § 9a Abs. 4 SchfHwG darf sich ein bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger (m/w/d) 
grundsätzlich frühestens zwei Jahre nach Wirksamkeit seiner Bestellung erneut bewerben.   

Die Aufgaben und Tätigkeiten eines bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegers (m/w/d) wer-
den in den §§ 13 ff SchfHwG beschrieben. Bewerber (m/w/d) müssen gemäß § 9a Abs. 2 
SchfHwG die handwerksrechtlichen Voraussetzungen zur selbständigen Ausübung des 
Schornsteinfeger-Handwerks besitzen. Weiter müssen die Bewerber (m/w/d) die für die Erfül-
lung der Aufgabe eines bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegers (m/w/d) erforderlichen 
Rechtskenntnisse verfügen und diese auf Verlangen nachweisen. Ebenso müssen sie die für 
die Ausübung der Tätigkeit erforderlichen gesundheitlichen Voraussetzungen erfüllen.  
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Auswahlentscheidung 

Die Auswahl zwischen den Bewerbern (m/w/d) wird nach ihrer Eignung, Befähigung und fach-
lichen Leistung vorgenommen. Dabei wird neben der persönlichen und fachlichen Zuverläs-
sigkeit und Eignung besonderer Wert auf den Stand der aktuellen Fachkenntnisse und die 
praktische Berufserfahrung gelegt. Engagement, Kontakt- und Konfliktfähigkeit und ein siche-
res Auftreten werden erwartet. 

Ist auf der Grundlage der vorgelegten Bewerbungsunterlagen eine Entscheidung über die 
Vergabe eines der Kehrbezirke nicht möglich, können Bewerber (m/w/d) zu einem Bewer-
bungsgespräch eingeladen werden. 

Vor der Auswahlentscheidung kann unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmun-
gen sachkundige Dritte zur Beurteilung der Leitungserfahrung oder berufsspezifische Fortbil-
dungen und Zusatzqualifikationen beteiligt werden. Gleiches gilt für die Durchführung von Be-
werbungsgesprächen. 

Der Bewerber (m/w/d), der als Bestqualifizierter (m/w/d) aus dem Auswahlverfahren hervor-
gegangen ist, wird der ausgeschriebene Kehrbezirk angeboten. Nimmt der Bewerber (m/w/d) 
den ihm angebotenen Kehrbezirk an, werden die übrigen Bewerber hierüber benachrichtigt 
und ihnen der erfolgreiche Bewerber bekanntgegeben. Eine rechtliche Überprüfung der Aus-
wahlentscheidung ist nur im Rahmen eines Klageverfahrens gegen die Bestellung zulässig. Ge-
mäß § 10 Abs. 4 SchfHwG hat eine Klage gegen die Bestellung keine aufschiebende Wirkung. 
Mit Einreichung der Bewerbung erklären sich die Bewerber (m/w/d) ausdrücklich damit ein-
verstanden, dass im Rahmen einer Klage gegen eine Bestellung, ihre im Auswahlverfahren er-
zielten Ergebnisse (Punkte/Auswertungen usw.) so weit als für das jeweilige Verfahren not-
wendig, offen gelegt werden dürfen. 

Die schriftliche Bewerbung und die vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis 

zum   

19.09.2025

an den 
 Landkreis Hildesheim   
 Ordnungsamt / Schornsteinfegeraufsicht 
 - Bewerbungsunterlagen Kehrbezirk 205-  
 V E R T R A U L I C H 
 Marie-Wagenknecht-Str. 3 
 31134 Hildesheim   

Für die Einhaltung der Bewerbungsfrist (Ausschlussfrist), einschließlich der Vorlage der voll-
ständigen Bewerbungsunterlagen, gilt das Datum des Posteingangs beim Landkreis Hildes-
heim.  
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Bewerbungsunterlagen 
Für die Teilnahme am Ausschreibungsverfahren und zur Prüfung der Voraussetzungen zur Be-
stellung als bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger (m/w/d) sind folgende Unterlagen ein-
zureichen:  

1. Eine eigenhändig unterzeichnete schriftliche Bewerbung, die den Familiennamen, den o-
der die Vornamen, die Anschrift, die E-Mail-Adresse und mindestens eine Telefonnummer
enthält.

2. Ein tabellarischer Lebenslauf mit Lichtbild, der genaue und lückenlose Angaben über die
berufliche Vorbildung und den beruflichen Werdegang und alle Qualifikationen beinhal-
tet und aus dem Beginn und Ende der jeweiligen Tätigkeit hervorgeht.

3. Ein Nachweis über das Vorliegen der Voraussetzungen zur Eintragung in die
Handwerksrolle (z. B. Meisterprüfungszeugnis). Die Bewerber (m/w/d) müssen fachlich
für die Ausübung der ausgeschriebenen Tätigkeit geeignet sein. Gemäß § 9a Abs. 1
SchfHwG ist fachlich geeignet, wer die handwerkrechtlichen Voraussetzungen zur
selbstständigen Ausübung des Schornsteinfegerhandwerks besitzt. Das ist der Fall bei
Personen, die mit dem Schornsteinfegerhandwerk in die Handwerksrolle eingetragen sind
oder die nach §§ 7 bis 9 Handwerksordnung (HwO) ohne weiteres in die Handwerksrolle
eingetragen werden können.

4. Zeugnisse mit Noten über die Gesellenprüfung und die Meisterprüfung oder über gleich-
wertige Qualifikationen; im Falle einer in einem anderen Mitgliedsstaat der Europäischen
Union oder einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum oder der Schweiz erworbenen Berufsqualifikation die nach § 6 der EU/EWR-Hand-
werk-Verordnung vorzulegenden Unterlagen und Bescheinigungen

5. Lückenlose Nachweise über die bisherigen Schornsteinfegertätigkeiten, insbesondere in
Form von Bestellungsurkunden für die Tätigkeit als bevollmächtigter Bezirksschornstein-
feger bzw. als bestellter Betriebsangehöriger nach § 11b SchfHwG, Arbeitsverträgen, Ar-
beitsbescheinigungen, Arbeitszeugnissen, Sozialversicherungsnachweisen sowie Gewer-
bean-, -um- oder -abmeldungen in den letzten fünfzehn Jahren vor Veröffentlichung der
Ausschreibung (20.08.2010 bis 19.08.2025). Aus den Nachweisen muss die Dauer der je-
weiligen Tätigkeiten (Beginn und Ende) hervorgehen.

6. Nachweis über geleistete bzw. in Anspruch genommene Wehr-/Zivildienst, Mutterschutz-
zeit, Elternzeit oder sonstige Ausfallzeiten, sofern innerhalb der letzten fünfzehn Jahre die
Berufstätigkeit nach der Gesellenprüfung davon unterbrochen wurde.

7. Nachweise über berufsspezifische, produktneutrale Fortbildungen in den letzten sieben
Kalenderjahren vor Veröffentlichung der Ausschreibung (20.08.2018 bis 19.08.2025).

8. Nachweise (Zeugnisse mit Noten) über Zusatzqualifikationen, z. B. Betriebswirt des Hand-
werks, Gebäudeenergieberater, abgeschlossenes berufsbezogenes Hochschulstudium,
Ausbildungsbefugnis im Schornsteinfegerhandwerk.

9. Nachweise über die Tätigkeit als Referent in der berufsspezifischen Fort- und Weiterbil-
dung in den letzten sieben Kalenderjahren vor Veröffentlichung der Ausschreibung
(20.08.2018 bis 19.08.2025).
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10. Nachweis über die Führung eines ZDH-ZERT zertifizierten Schornsteinfegerbetriebes mit
dem Gütesiegel „Fachbetrieb des Schornsteinfegerhandwerks oder vergleichbarer Einzel-
zertifizierung oder die Hauptbeschäftigung in einem solchen Betrieb. Maßgeblich sind die
letzten drei Jahre vor Veröffentlichung der Ausschreibung, wobei nur volle Jahre als
Selbstständiger bzw. volle Monate als Arbeitnehmer berücksichtigt werden.

11. Vorlage eines Gewerbezentralregisterauszuges für Behörden (dieses darf nicht älter als
drei Monate ab Veröffentlichung der Ausschreibung sein). Zur Fristwahrung ist der Nach-
weis über die Beantragung bei der Wohnortgemeinde ausreichend. Als Grund ist der Hin-
weis „Überprüfung Zuverlässigkeit“ einzutragen.

12. Vorlage eines Führungszeugnisses für Behörden (dieses darf nicht älter als drei Monate
ab Veröffentlichung der Ausschreibung sein). Zur Fristwahrung ist der Nachweis über die
Beantragung bei der Wohnortgemeinde ausreichend. Als Grund ist der Hinweis „Überprü-
fung Zuverlässigkeit“ einzutragen.

13. Eine unterzeichnete Eigenerklärung darüber, ob innerhalb der letzten zwölf Monate vor
Veröffentlichung der Ausschreibung gegen den Bewerber (m/w/d) strafgerichtliche Ver-
urteilungen ergangen sind, ein gerichtliches Strafverfahren anhängig oder ein anhängiges
Ermittlungsverfahren bekannt ist.

14. Eine aktuelle schriftliche Eigenerklärung, dass der Bewerber (m/w/d) zur Übernahme des
Kehrbezirkes und die Ausführung der Schornsteinfegerarbeiten gesundheitlich geeignet
ist.

15. Eine unterzeichnete Eigenerklärung, dass der Bewerber (m/w/d) in geordneten finanziel-
len Verhältnissen lebt und insbesondere keine Verbindlichkeiten gegenüber dem zustän-
digen Finanzamt, der Deutschen Rentenversicherung, der Bayerischen Versorgungskam-
mer, der Berufsgenossenschaft und der Krankenkasse bestehen.

16. Die Bewerber (m/w/d) haben schriftlich darüber Auskunft zu erteilen, ob sie sich auch bei
einer anderen Behörde für die Verwaltung eines Kehrbezirkes beworben haben. Falls ja,
ist die jeweils zuständige Bestellungsbehörde anzugeben.

17. Eine unterzeichnete Eigenerklärung, dass der Bewerber (m/w/d) die Informationen der
Datenschutzgrundverordnung (Anlage 2) zur Kenntnis genommen wurden.

Folgende Unterlagen sind nur von derzeitigen und ehemaligen Bezirksschornsteinfegern 
(m/w/d) vorzulegen, sofern sie einer anderen Aufsichtsbehörde unterliegen bzw. unterla-
gen: 

a. Eine unterzeichnete schriftliche Eigenerklärung, ob der Bewerber (m/w/d) Inhaber eines
Kehrbezirks ist oder war, zu welcher Aufsichtsbehörde der Kehrbezirk gehört, ob die Be-
stellung in den letzten zehn Jahren, vor der Veröffentlichung der Ausschreibung für den
Bezirk nach § 12 Abs. 1 Nr. 2 SchfHwG aufgehoben worden ist.

b. Eine unterzeichnete schriftliche Eigenerklärung, ob und ggfls. welche Aufsichtsmaßnah-
men nach § 21 SchfHwG in den letzten zehn Jahren ergriffen oder eingeleitet worden sind.
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c. Eine unterzeichnete schriftliche Zustimmungserklärung, dass die Personalakte zur Ein-
sichtnahme bei der derzeitigen oder ehemaligen zuständigen Schornsteinfegeraufsichts-
behörde, bei der eine Bestellung erfolgt war, anfordern zu dürfen.

d. Eine unterzeichnete schriftliche Erklärung, dass bei positiver Entscheidung über die Be-
werbung, die Aufhebung der bestehenden Bestellung rechtzeitig bei der zuständigen Be-
hörde beantragt wird.

Hinweis 
Die aufgeführten Unterlagen sind als einfache Kopie in der gemäß Ausschreibung vorgege-
benen Reihenfolge vorzulegen. Es wird um Übersendung einfacher Ösenhefter mit halben 
Deckel (keine Ordner) gebeten. Im Falle einer Bestellung erklärt sich der Bewerber (m/w/d) 
mit einem Abgleich der Kopien mit den Originalunterlagen vor Ort einverstanden. Die gefor-
derten schriftlichen Erklärungen sind eigenhändig zu unterschreiben. Sie können in einem 
Schriftstück zusammengefasst werden. Für fremdsprachlich eingereichte Unterlagen ist eine 
deutsche Übersetzung durch einen vereidigten Übersetzer beizufügen. Die Unterlagen der Nr. 
2, 11 bis 17 sowie a bis d dürfen bei ihrer Vorlage nicht älter als 3 Monate ab Veröffentlichung 
der Ausschreibung sein. 

Unvollständige oder nicht fristgerecht vorgelegte Bewerbungsunterlagen können zum Aus-
schluss vom Bewerbungsverfahren führen.  

Bei der Abgabe unzutreffender Erklärungen, bei der Vorlage veralteter, falscher oder gefälsch-
ter Nachweise sowie vollständig fehlender deutscher Übersetzungen werden die Bewerber 
(m/w/d) vom Auswahlverfahren ausgeschlossen. 

Die Nutzung des Vordruckes für die abzugebenden Erklärungen am Ende des Ausschreibungs-
textes ist freigestellt. Es können natürlich auch selbst formulierte Erklärungen abgegeben wer-
den. 

Fahrtkosten und sonstige Kosten im Zusammenhang mit der Bewerbung und/oder eines Be-
werbungsgespräches können nicht erstattet werden. Soweit der Bewerbung kein ausreichend 
frankierter DIN A4-Rückumschlag beigefügt ist, wird davon ausgegangen, dass auf eine Rück-
gabe der Unterlagen bei unterlegenen Bewerbern verzichtet wird. In diesem Fall werden die 
Unterlagen nach Abschluss des Ausschreibungsverfahrens (rechtskräftige Bestellung des aus-
gewählten Bewerbers) sachgerecht vernichtet. Die Unterlagen der erfolgreichen Bewerber 
werden während es Zeitraumes der Bestellung aufbewahrt und nach erneuter rechtskräftiger 
Bestellung des nächsten Bezirksinhabers (m/w/d) sachgerecht vernichtet. 

Für die Bestellung zum bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger (m/w/d) wird eine Verwal-
tungsgebühr (zurzeit 328,00 €) erhoben. 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an 
Frau Frohns, Telefon 0 51 21 / 309-3042, Telefax 0 51 21 / 309-95-3042 
E-Mail: ordnung@landkreishildesheim.de 

Hildesheim, 20.08.2025 
Landkreis Hildesheim  
-  Ordnungsamt  -  
Az. (204) 32-55-11-05 
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Anlage 1 

Erklärung 
zur Bewerbung um die Tätigkeit als bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger 

Ich versichere, dass ich 

1. die handwerklichen Voraussetzungen zur selbstständigen Ausübung des Schornsteinfegerhandwerks
nach § 9a Abs. 1 SchfHwG besitze.

2. über die für die Erklärung der Aufgaben erforderlichen Rechtskenntnisse verfüge.

3. die erforderliche persönliche und fachliche Zuverlässigkeit gewährleiste, um die Aufgaben und Pflich-
ten entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen zum Zweck der Erhaltung der Betriebs- und Brand-
sicherheit zu erfüllen.

Ich erkläre, 

1. dass ich gesundheitlich geeignet bin, die Aufgaben eines bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegers
(m/w/d) auszuüben.

2. dass ich in geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen lebe, insbesondere keine Verbindlichkeiten ge-
genüber dem zuständigen Finanzamt, der Deutschen Rentenversicherung, der Bayerischen Versor-
gungskammer, der Berufsgenossenschaft und der Krankenkasse bestehen.

3. dass in den letzten 12 Monaten keine strafgerichtlichen Verurteilungen ergangen sind, kein gerichtli-
ches Strafverfahren anhängig oder ein anhängiges Ermittlungsverfahren bekannt ist.

4. meine Zustimmung zur Mitwirkung sachkundiger Dritter bei der Bewertung der Bewerbung.

5. dass meine Bestellung als bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger in den letzten zehn Jahren nach
§ 12 Abs. 1 Nr. 2 SchfHwG nicht aufgehoben wurde.

6. folgende Aufsichtsmaßnahmen in den letzten 7 Jahren ergriffen oder eingeleitet wurden:

___________________________________________________________________________ 

7. mich mit der Einsicht in meine Personalakte bei der zuständigen Behörde einverstanden,

8. dass ich für den Fall einer Bestellung die Aufhebung meiner vorhandenen Bestellung rechtzeitig bean-
tragen werde,

9. dass ich die Informationen zur Datenschutzgrundverordnung (Anlage 3) zur Kenntnis genommen habe,

10. mich mit der Speicherung meiner Daten (Name, Anschrift, Geburtsdatum und –ort, Telefonnummer
und E-Mail) bei einer Bestellung meiner Person zum bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger
(m/w/de) für einen Kehrbezirk und der Weitergabe dieser Daten an zuständige Stellen bzw. meine
Kontaktdaten an Einzelpersonen zur Ausübung der Tätigkeit als bevollmächtigte/r Bezirksschornstein-
feger/in einverstanden.

Es ist mir bekannt, dass unrichtige Angaben hinsichtlich der oben genannten Anforderungen zur Rücknahme 
der Bestellung führen können. 

______________________    _____________________________ 
    Ort, Datum  Unterschrift 
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Öffentliche Ausschreibung 

Im Landkreis Hildesheim wird 

zum 01. Januar 2026 

gemäß §§ 9, 9a und 10 des Gesetzes über das Berufsrecht und die Versorgung im Schornstein-
fegerhandwerk (Schornsteinfeger-Handwerksgesetz – SchfHwG)  

die Tätigkeit als 
bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger 

für den Kehrbezirk 221-LK HI (m/w/d) 

wie folgt erneut ausgeschrieben: 

Der ländliche Kehrbezirk 221 umfasst alle Straßen der Ortsteile Bornum und Königsdahlum 
der Stadt Bockenem, Teile des Ortsteils Winzenburg und alle Straßen der Ortsteile Eyershau-
sen, Ohlenrode, Westerberg und Wetteborn der Gemeinde Freden sowie alle Straßen der Ort-
steile Ammenhausen, Evensen, Glashütte, Graste, Hornsen, Lamspringe, Neuhof und Wohlen-
hausen der Gemeinde Lamspringe sowie die Ortsteile Gehrenrode und Helmscherode der 
Stadt Bad Gandersheim. 

Die Bestellung erfolgt durch den Landkreis Hildesheim als zuständige Behörde und wird – un-
ter Berücksichtigung der Altersgrenze – auf sieben Jahre befristet (§10 Abs. 1 SchfHwG). Auf 
die Bestimmung des § 10 Abs. 1 SchfHwG zum Erlöschen der Bestellung bei Erreichen der Al-
tersgrenze sowie einer Verlängerung über die Altersgrenze hinaus bis zum Ablauf des Monats 
indem das 70. Lebensjahr vollendet wird, wird verwiesen. Entsprechend § 8 Abs. 1 SchfHwG 
kann ein bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger (m/w/d) nur für jeweils einen Bezirk be-
stellt werden. 

Nach § 9a Abs. 4 SchfHwG darf sich ein bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger (m/w/d) 
grundsätzlich frühestens zwei Jahre nach Wirksamkeit seiner Bestellung erneut bewerben.   

Die Aufgaben und Tätigkeiten eines bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegers (m/w/d) wer-
den in den §§ 13 ff SchfHwG beschrieben. Bewerber (m/w/d) müssen gemäß § 9a Abs. 2 
SchfHwG die handwerksrechtlichen Voraussetzungen zur selbständigen Ausübung des 
Schornsteinfeger-Handwerks besitzen. Weiter müssen die Bewerber (m/w/d) die für die Erfül-
lung der Aufgabe eines bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegers (m/w/d) erforderlichen 
Rechtskenntnisse verfügen und diese auf Verlangen nachweisen. Ebenso müssen sie die für 
die Ausübung der Tätigkeit erforderlichen gesundheitlichen Voraussetzungen erfüllen.  
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Auswahlentscheidung 

Die Auswahl zwischen den Bewerbern (m/w/d) wird nach ihrer Eignung, Befähigung und fach-
lichen Leistung vorgenommen. Dabei wird neben der persönlichen und fachlichen Zuverläs-
sigkeit und Eignung besonderer Wert auf den Stand der aktuellen Fachkenntnisse und die 
praktische Berufserfahrung gelegt. Engagement, Kontakt- und Konfliktfähigkeit und ein siche-
res Auftreten werden erwartet. 

Ist auf der Grundlage der vorgelegten Bewerbungsunterlagen eine Entscheidung über die 
Vergabe eines der Kehrbezirke nicht möglich, können Bewerber (m/w/d) zu einem Bewer-
bungsgespräch eingeladen werden. 

Vor der Auswahlentscheidung kann unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmun-
gen sachkundige Dritte zur Beurteilung der Leitungserfahrung oder berufsspezifische Fortbil-
dungen und Zusatzqualifikationen beteiligt werden. Gleiches gilt für die Durchführung von Be-
werbungsgesprächen. 

Der Bewerber (m/w/d), der als Bestqualifizierter (m/w/d) aus dem Auswahlverfahren hervor-
gegangen ist, wird der ausgeschriebene Kehrbezirk angeboten. Nimmt der Bewerber (m/w/d) 
den ihm angebotenen Kehrbezirk an, werden die übrigen Bewerber hierüber benachrichtigt 
und ihnen der erfolgreiche Bewerber bekanntgegeben. Eine rechtliche Überprüfung der Aus-
wahlentscheidung ist nur im Rahmen eines Klageverfahrens gegen die Bestellung zulässig. Ge-
mäß § 10 Abs. 4 SchfHwG hat eine Klage gegen die Bestellung keine aufschiebende Wirkung. 
Mit Einreichung der Bewerbung erklären sich die Bewerber (m/w/d) ausdrücklich damit ein-
verstanden, dass im Rahmen einer Klage gegen eine Bestellung, ihre im Auswahlverfahren er-
zielten Ergebnisse (Punkte/Auswertungen usw.) so weit als für das jeweilige Verfahren not-
wendig, offen gelegt werden dürfen. 

Die schriftliche Bewerbung und die vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis 

zum   

19.09.2025

an den 
 Landkreis Hildesheim   
 Ordnungsamt / Schornsteinfegeraufsicht 
 - Bewerbungsunterlagen Kehrbezirk 221-  
 V E R T R A U L I C H 
 Marie-Wagenknecht-Str. 3 
 31134 Hildesheim   

Für die Einhaltung der Bewerbungsfrist (Ausschlussfrist), einschließlich der Vorlage der voll-
ständigen Bewerbungsunterlagen, gilt das Datum des Posteingangs beim Landkreis Hildes-
heim.  
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Bewerbungsunterlagen 
Für die Teilnahme am Ausschreibungsverfahren und zur Prüfung der Voraussetzungen zur Be-
stellung als bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger (m/w/d) sind folgende Unterlagen ein-
zureichen:  

1. Eine eigenhändig unterzeichnete schriftliche Bewerbung, die den Familiennamen, den o-
der die Vornamen, die Anschrift, die E-Mail-Adresse und mindestens eine Telefonnummer
enthält.

2. Ein tabellarischer Lebenslauf mit Lichtbild, der genaue und lückenlose Angaben über die
berufliche Vorbildung und den beruflichen Werdegang und alle Qualifikationen beinhal-
tet und aus dem Beginn und Ende der jeweiligen Tätigkeit hervorgeht.

3. Ein Nachweis über das Vorliegen der Voraussetzungen zur Eintragung in die
Handwerksrolle (z. B. Meisterprüfungszeugnis). Die Bewerber (m/w/d) müssen fachlich
für die Ausübung der ausgeschriebenen Tätigkeit geeignet sein. Gemäß § 9a Abs. 1
SchfHwG ist fachlich geeignet, wer die handwerkrechtlichen Voraussetzungen zur
selbstständigen Ausübung des Schornsteinfegerhandwerks besitzt. Das ist der Fall bei
Personen, die mit dem Schornsteinfegerhandwerk in die Handwerksrolle eingetragen sind
oder die nach §§ 7 bis 9 Handwerksordnung (HwO) ohne weiteres in die Handwerksrolle
eingetragen werden können.

4. Zeugnisse mit Noten über die Gesellenprüfung und die Meisterprüfung oder über gleich-
wertige Qualifikationen; im Falle einer in einem anderen Mitgliedsstaat der Europäischen
Union oder einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum oder der Schweiz erworbenen Berufsqualifikation die nach § 6 der EU/EWR-Hand-
werk-Verordnung vorzulegenden Unterlagen und Bescheinigungen.

5. Lückenlose Nachweise über die bisherigen Schornsteinfegertätigkeiten, insbesondere in
Form von Bestellungsurkunden für die Tätigkeit als bevollmächtigter Bezirksschornstein-
feger bzw. als bestellter Betriebsangehöriger nach § 11b SchfHwG, Arbeitsverträgen, Ar-
beitsbescheinigungen, Arbeitszeugnissen, Sozialversicherungsnachweisen sowie Gewer-
bean-, -um- oder -abmeldungen in den letzten fünfzehn Jahren vor Veröffentlichung der
Ausschreibung (20.08.2010 bis 19.08.2025). Aus den Nachweisen muss die Dauer der je-
weiligen Tätigkeiten (Beginn und Ende) hervorgehen.

6. Nachweis über geleistete bzw. in Anspruch genommene Wehr-/Zivildienst, Mutterschutz-
zeit, Elternzeit oder sonstige Ausfallzeiten, sofern innerhalb der letzten fünfzehn Jahre die
Berufstätigkeit nach der Gesellenprüfung davon unterbrochen wurde.

7. Nachweise über berufsspezifische, produktneutrale Fortbildungen in den letzten sieben
Kalenderjahren vor Veröffentlichung der Ausschreibung (20.08.2018 bis 19.08.2025).

8. Nachweise (Zeugnisse mit Noten) über Zusatzqualifikationen, z. B. Betriebswirt des Hand-
werks, Gebäudeenergieberater, abgeschlossenes berufsbezogenes Hochschulstudium,
Ausbildungsbefugnis im Schornsteinfegerhandwerk.

9. Nachweise über die Tätigkeit als Referent in der berufsspezifischen Fort- und Weiterbil-
dung in den letzten sieben Kalenderjahren vor Veröffentlichung der Ausschreibung
(20.08.2018 bis 19.08.2025)
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10. Nachweis über die Führung eines ZDH-ZERT zertifizierten Schornsteinfegerbetriebes mit
dem Gütesiegel „Fachbetrieb des Schornsteinfegerhandwerks oder vergleichbarer Einzel-
zertifizierung oder die Hauptbeschäftigung in einem solchen Betrieb. Maßgeblich sind die
letzten drei Jahre vor Veröffentlichung der Ausschreibung, wobei nur volle Jahre als
Selbstständiger bzw. volle Monate als Arbeitnehmer berücksichtigt werden.

11. Vorlage eines Gewerbezentralregisterauszuges für Behörden (dieses darf nicht älter als
drei Monate ab Veröffentlichung der Ausschreibung sein). Zur Fristwahrung ist der Nach-
weis über die Beantragung bei der Wohnortgemeinde ausreichend. Als Grund ist der Hin-
weis „Überprüfung Zuverlässigkeit“ einzutragen.

12. Vorlage eines Führungszeugnisses für Behörden (dieses darf nicht älter als drei Monate
ab Veröffentlichung der Ausschreibung sein). Zur Fristwahrung ist der Nachweis über die
Beantragung bei der Wohnortgemeinde ausreichend. Als Grund ist der Hinweis „Überprü-
fung Zuverlässigkeit“ einzutragen.

13. Eine unterzeichnete Eigenerklärung darüber, ob innerhalb der letzten zwölf Monate vor
Veröffentlichung der Ausschreibung gegen den Bewerber (m/w/d) strafgerichtliche Ver-
urteilungen ergangen sind, ein gerichtliches Strafverfahren anhängig oder ein anhängiges
Ermittlungsverfahren bekannt ist.

14. Eine aktuelle schriftliche Eigenerklärung, dass der Bewerber (m/w/d) zur Übernahme des
Kehrbezirkes und die Ausführung der Schornsteinfegerarbeiten gesundheitlich geeignet
ist.

15. Eine unterzeichnete Eigenerklärung, dass der Bewerber (m/w/d) in geordneten finanziel-
len Verhältnissen lebt und insbesondere keine Verbindlichkeiten gegenüber dem zustän-
digen Finanzamt, der Deutschen Rentenversicherung, der Bayerischen Versorgungskam-
mer, der Berufsgenossenschaft und der Krankenkasse bestehen.

16. Die Bewerber (m/w/d) haben schriftlich darüber Auskunft zu erteilen, ob sie sich auch bei
einer anderen Behörde für die Verwaltung eines Kehrbezirkes beworben haben. Falls ja,
ist die jeweils zuständige Bestellungsbehörde anzugeben.

17. Eine unterzeichnete Eigenerklärung, dass der Bewerber (m/w/d) die Informationen der
Datenschutzgrundverordnung (Anlage 2) zur Kenntnis genommen wurden.

Folgende Unterlagen sind nur von derzeitigen und ehemaligen Bezirksschornsteinfegern 
(m/w/d) vorzulegen, sofern sie einer anderen Aufsichtsbehörde unterliegen bzw. unterla-
gen: 

a. Eine unterzeichnete schriftliche Eigenerklärung, ob der Bewerber (m/w/d) Inhaber eines
Kehrbezirks ist oder war, zu welcher Aufsichtsbehörde der Kehrbezirk gehört, ob die Be-
stellung in den letzten zehn Jahren, vor der Veröffentlichung der Ausschreibung für den
Bezirk nach § 12 Abs. 1 Nr. 2 SchfHwG aufgehoben worden ist.

b. Eine unterzeichnete schriftliche Eigenerklärung, ob und ggfls. welche Aufsichtsmaßnah-
men nach § 21 SchfHwG in den letzten zehn Jahren ergriffen oder eingeleitet worden sind.

c. Eine unterzeichnete schriftliche Zustimmungserklärung, dass die Personalakte zur Ein-
sichtnahme bei der derzeitigen oder ehemaligen zuständigen Schornsteinfegeraufsichts-
behörde, bei der eine Bestellung erfolgt war, anfordern zu dürfen.
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d. Eine unterzeichnete schriftliche Erklärung, dass bei positiver Entscheidung über die Be-
werbung, die Aufhebung der bestehenden Bestellung rechtzeitig bei der zuständigen Be-
hörde beantragt wird.

Hinweis 
Die aufgeführten Unterlagen sind als einfache Kopie in der gemäß Ausschreibung vorgege-
benen Reihenfolge vorzulegen. Es wird um Übersendung einfacher Ösenhefter mit halben 
Deckel (keine Ordner) gebeten. Im Falle einer Bestellung erklärt sich der Bewerber (m/w/d) 
mit einem Abgleich der Kopien mit den Originalunterlagen vor Ort einverstanden. Die gefor-
derten schriftlichen Erklärungen sind eigenhändig zu unterschreiben. Sie können in einem 
Schriftstück zusammengefasst werden. Für fremdsprachlich eingereichte Unterlagen ist eine 
deutsche Übersetzung durch einen vereidigten Übersetzer beizufügen. Die Unterlagen der Nr. 
2, 11 bis 17 sowie a bis d dürfen bei ihrer Vorlage nicht älter als 3 Monate ab Veröffentlichung 
der Ausschreibung sein. 

Unvollständige oder nicht fristgerecht vorgelegte Bewerbungsunterlagen können zum Aus-
schluss vom Bewerbungsverfahren führen.  

Bei der Abgabe unzutreffender Erklärungen, bei der Vorlage veralteter, falscher oder gefälsch-
ter Nachweise sowie vollständig fehlender deutscher Übersetzungen werden die Bewerber 
(m/w/d) vom Auswahlverfahren ausgeschlossen. 

Die Nutzung des Vordruckes für die abzugebenden Erklärungen am Ende des Ausschreibungs-
textes ist freigestellt. Es können natürlich auch selbst formulierte Erklärungen abgegeben wer-
den. 

Fahrtkosten und sonstige Kosten im Zusammenhang mit der Bewerbung und/oder eines Be-
werbungsgespräches können nicht erstattet werden. Soweit der Bewerbung kein ausreichend 
frankierter DIN A4-Rückumschlag beigefügt ist, wird davon ausgegangen, dass auf eine Rück-
gabe der Unterlagen bei unterlegenen Bewerbern verzichtet wird. In diesem Fall werden die 
Unterlagen nach Abschluss des Ausschreibungsverfahrens (rechtskräftige Bestellung des aus-
gewählten Bewerbers) sachgerecht vernichtet. Die Unterlagen der erfolgreichen Bewerber 
werden während es Zeitraumes der Bestellung aufbewahrt und nach erneuter rechtskräftiger 
Bestellung des nächsten Bezirksinhabers (m/w/d) sachgerecht vernichtet. 

Für die Bestellung zum bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger (m/w/d) wird eine Verwal-
tungsgebühr (zurzeit 328,00 €) erhoben. 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an 
Frau Frohns, Telefon 0 51 21 / 309-3042, Telefax 0 51 21 / 309-95-3042 
E-Mail: ordnung@landkreishildesheim.de 

Hildesheim, 20.08.2025  
Landkreis Hildesheim  
-  Ordnungsamt  -  
Az. (204) 32-55-11-21 
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Anlage 1 

Erklärung 
zur Bewerbung um die Tätigkeit als bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger 

Ich versichere, dass ich 

1. die handwerklichen Voraussetzungen zur selbstständigen Ausübung des Schornsteinfegerhandwerks
nach § 9a Abs. 1 SchfHwG besitze.

2. über die für die Erklärung der Aufgaben erforderlichen Rechtskenntnisse verfüge.

3. die erforderliche persönliche und fachliche Zuverlässigkeit gewährleiste, um die Aufgaben und Pflich-
ten entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen zum Zweck der Erhaltung der Betriebs- und Brand-
sicherheit zu erfüllen.

Ich erkläre, 

1. dass ich gesundheitlich geeignet bin, die Aufgaben eines bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegers
(m/w/d) auszuüben.

2. dass ich in geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen lebe, insbesondere keine Verbindlichkeiten ge-
genüber dem zuständigen Finanzamt, der Deutschen Rentenversicherung, der Bayerischen Versor-
gungskammer, der Berufsgenossenschaft und der Krankenkasse bestehen.

3. dass in den letzten 12 Monaten keine strafgerichtlichen Verurteilungen ergangen sind, kein gerichtli-
ches Strafverfahren anhängig oder ein anhängiges Ermittlungsverfahren bekannt ist.

4. meine Zustimmung zur Mitwirkung sachkundiger Dritter bei der Bewertung der Bewerbung.

5. dass meine Bestellung als bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger in den letzten zehn Jahren nach
§ 12 Abs. 1 Nr. 2 SchfHwG nicht aufgehoben wurde.

6. folgende Aufsichtsmaßnahmen in den letzten 7 Jahren ergriffen oder eingeleitet wurden:

___________________________________________________________________________ 

7. mich mit der Einsicht in meine Personalakte bei der zuständigen Behörde einverstanden,

8. dass ich für den Fall einer Bestellung die Aufhebung meiner vorhandenen Bestellung rechtzeitig bean-
tragen werde,

9. dass ich die Informationen zur Datenschutzgrundverordnung (Anlage 3) zur Kenntnis genommen habe,

10. mich mit der Speicherung meiner Daten (Name, Anschrift, Geburtsdatum und –ort, Telefonnummer
und E-Mail) bei einer Bestellung meiner Person zum bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger
(m/w/de) für einen Kehrbezirk und der Weitergabe dieser Daten an zuständige Stellen bzw. meine
Kontaktdaten an Einzelpersonen zur Ausübung der Tätigkeit als bevollmächtigte/r Bezirksschornstein-
feger/in einverstanden.

Es ist mir bekannt, dass unrichtige Angaben hinsichtlich der oben genannten Anforderungen zur Rücknahme 
der Bestellung führen können. 

______________________    _____________________________ 
    Ort, Datum  Unterschrift 
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Öffentliche Bekanntmachung einer Genehmigung 

Genehmigungsverfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 

Antragsteller:  ABO Energy GmbH & Co. KGaA, Unter den Eichen 7, 65195 Wiesbaden 
Vorhaben:  Errichtung und Betrieb einer Windenergieanlage (WEA) 
Standort: Gemarkung Almstedt, Flur 6, Flurstück 273/83 
Aktenzeichen: (208) 32 30 30 – WK – 19 – 24/8 

Unterrichtung der Öffentlichkeit gem. § 19 Abs. 3 S. 2 und 3 BImSchG i.V.m. § 10 Abs. 8 S. 2-9 BImSchG 
und gem. § 21a Abs. 1 und 2 i.V.m. § 8 Abs. 1 S. 3 der neunten Verordnung zum BImSchG (9. BImSchV) 
sowie gem. § 27 Abs. 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) i.V.m. § 6 Gesetz 
zur Festlegung von Flächenbedarfen für Windenergieanlagen an Land (WindBG) 

Die ABO Energy GmbH & Co. KGaA hat mit Datum vom 11.07.2024, zuletzt am 17.04.2025 ergänzt, 
einen Antrag auf Erteilung eines Genehmigungsbescheides nach § 4 i.V.m. § 19 BImSchG i.V.m. § 6 
WindBG zur Errichtung und zum Betrieb von einer WEA im Außenbereich der Gemeinde Sibbesse, 
Gemarkung Almstedt eingereicht. Es ist geplant, eine WEA des Typs Enercon E 160 EP5 - E3, mit einer 
Nennleistung von 5,56 MW, einer Nabenhöhe von 166,6 m und einem Rotordurchmesser von 160 m 
als WEA Nr. 1 im Windpark Almstedt - Breinum II zu errichten. Die Anlage soll nach erteilter 
Genehmigung im Jahr 2026 errichtet und in Betrieb genommen werden. Mit Bescheid vom 27.06.2025 
hat der Landkreis Hildesheim den vorliegenden Antrag mit Nebenbes�mmungen, u.a. mit Auflagen, 
genehmigt. 

Eine Ausfer�gung des gesamten Bescheides vom 27.06.2025 wird auf folgender Internetseite 
zugänglich gemacht: 

www.landkreishildesheim.de/bekanntmachungenwindenergieanlagen 

Der gesamte Bescheid und seine Begründung kann zudem in der Zeit vom 

21.08.2025 – 03.09.2025 (einschließlich) 

bei folgender Stelle eingesehen werden: 

Landkreis Hildesheim 
208 - Umweltamt 
Raum 424 
Marie-Wagenknecht-Str. 3, 31134 Hildesheim 

Montags  8:30 bis 15:00 Uhr 
Dienstags  8:30 bis 12:30 Uhr 
Mitwochs geschlossen 
Donnerstags  8:30 bis 16:30 Uhr sowie nach Vereinbarung bis 18:00 Uhr 
Freitags 8:30 bis 12:30 Uhr 

Voranmeldung telefonisch unter: 05121 309-4241 
Voranmeldung per E-Mail unter: Immissionsschutz@landkreishildesheim.de 

Mit dem Ende der Auslegungsfrist (03.09.2025) gilt der Bescheid auch gegenüber Driten, die keine 
Einwendungen erhoben haben, als zugestellt. 

Der Bescheid und seine Begründung können bis zum Ablauf der Widerspruchsfrist, schri�lich oder 
elektronisch bei dem Landkreis Hildesheim (unter der o. g. Adresse) angefordert werden.  

Diese Bekanntmachung und der Genehmigungsbescheid sind auch in dem zentralen UVP-Portal 
Niedersachsen unter htps://uvp.niedersachsen.de/portal/ einzusehen.  

Der verfügende Teil der Genehmigung und die Rechtsbehelfsbelehrung werden wie nachfolgend 
aufgeführt öffentlich bekannt gemacht: 
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I.    Tenor 

Ihnen wird aufgrund Ihres Antrages vom 11.07.2024, zuletzt ergänzt per E-Mail vom 28.05.2025, die 
Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb einer WEA vom Typ Enercon E 160 EP5 - E3, mit einer 
Nennleistung von 5,56 MW, einer Nabenhöhe von 166,6 m und einem Rotordurchmesser von 160,0 m 
nach Maßgabe der eingereichten Unterlagen erteilt. 

1. Gegenstand der Genehmigung

Diese Genehmigung umfasst im Wesentlichen die Errichtung und den Betrieb der folgenden Anlage: 

WEA-
Nr. Gemeinde Gemar-

kung Flur Flur-
stück

Koordinaten 
UTM ETRS 89 Zone 

32 

Koordinaten 
UTM WGS 84 

Ost Nord Ost Nord 
1 Sibbesse Almstedt 6 273/83 566.016 5.766.310 9°57’45,2412“ 52°2’36,4812“ 

Die in dem anliegenden Inhaltsverzeichnis vom 08.05.2025 genannten Antragsunterlagen sind 
Bestandteil dieses Genehmigungsbescheides und liegen diesem zugrunde. 

2. Konzentra�onswirkung

Diese Genehmigung schließt gem. § 13 BImSchG die folgenden behördlichen Entscheidungen mit ein: 

• Baugenehmigung nach § 70 der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO)

• Denkmalrechtliche Genehmigung der Erdarbeiten nach §§ 10 und 13 Niedersächsisches
Denkmalschutzgesetz (NDSchG)

• Luftverkehrsrechtliche Zustimmung nach § 14 Abs. 1 Luftverkehrsgesetz (LuftVG)

Im Übrigen ergeht diese Genehmigung unbeschadet der behördlichen Entscheidungen, die nach § 13 
BImSchG nicht von der Genehmigung eingeschlossen werden. 

3. Kostenentscheidung

Die Kosten dieses Verfahrens haben Sie zu tragen. Über die Höhe der Kosten ergeht ein gesonderter 
Bescheid. 

II. - IV.

Der Bescheid ist an die Nebenbes�mmungen des Abschnits II., die Hinweise des Abschnites III. und 
die Begründung des Abschnites IV. gebunden. Diese Abschnite sind hier nicht abgedruckt. 

V.    Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. 
Der Widerspruch ist beim Landkreis Hildesheim, Marie-Wagenknecht-Str. 3, 31134 Hildesheim, 
einzulegen. 

Der Widerspruch eines Driten hat gem. § 63 Abs. 1 BImSchG keine aufschiebende Wirkung und ist 
gem. § 63 Abs. 1 BImSchG binnen eines Monats nach seiner Erhebung zu begründen. 

Ein Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs gegen diesen Bescheid kann 
bei dem Niedersächsischen Oberverwaltungsgericht Lüneburg, Uelzener Straße 40, 21335 Lüneburg, 
nach § 63 Abs. 2 BImSchG i.V.m. § 80 Abs. 5 S. 1 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) nur innerhalb 
eines Monats nach der Zustellung des Bescheids gestellt und begründet werden. 

Hildesheim, 20.08.2025  Landkreis Hildesheim 
Der Landrat 
Im Au�rag 

Martong 
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Öffentliche Bekanntmachung einer Genehmigung 

Genehmigungsverfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 

Antragsteller: ABO Energy GmbH & Co. KGaA, Unter den Eichen 7, 65195 Wiesbaden 
Vorhaben:  Errichtung und Betrieb von zwei Windenergieanlagen (WEA) 
Standort: Gemeinde Sibbesse, Gemarkung Almstedt, Flur 6, Flurstücke 90, 271/5 & 4 

Stadt Bad Salzde�urth, Gemarkung Breinum, Flur 3, Flurstück 56 
Aktenzeichen: (208) 32 30 30 – WK - 10 - 23/16 

Unterrichtung der Öffentlichkeit gem. § 19 Abs. 3 S. 2 und 3 BImSchG i.V.m. § 10 Abs. 8 S. 2-9 BImSchG 
und gem. § 21a Abs. 1 und 2 i.V.m. § 8 Abs. 1 S. 3 der neunten Verordnung zum BImSchG (9. BImSchV) 
sowie gem. § 27 Abs. 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) i.V.m. § 6 Gesetz 
zur Festlegung von Flächenbedarfen für Windenergieanlagen an Land (WindBG) 

Die ABO Energy GmbH & Co. KGaA hat mit Datum vom 31.05.2023, zuletzt am 06.06.2025 ergänzt, 
einen Antrag auf Erteilung eines Genehmigungsbescheides nach § 4 i.V.m. § 19 BImSchG i.V.m. § 6 
WindBG zur Errichtung und zum Betrieb von zwei WEA im Außenbereich der Gemeinde Sibbesse, 
Gemarkung Almstedt und der Stadt Bad Salzde�urth, Gemarkung Breinum, eingereicht. Es ist geplant, 
zwei WEA des Typs Enercon E 160 EP5 - E3, mit einer Nennleistung von jeweils 5,56 MW, einer 
Nabenhöhe von 166,6 m und einem Rotordurchmesser von 160 m als WEA Nrn. 2 und 3 im Windpark 
Almstedt - Breinum II zu errichten. Die Anlagen sollen nach erteilter Genehmigung im Jahr 2027 
errichtet und in Betrieb genommen werden.  

Mit Bescheid vom 31.07.2025 hat der Landkreis Hildesheim den vorliegenden Antrag mit 
Nebenbes�mmungen, u.a. mit Auflagen, genehmigt. 

Eine Ausfer�gung des gesamten Bescheides vom 31.07.2025 wird auf folgender Internetseite 
zugänglich gemacht: 

www.landkreishildesheim.de/bekanntmachungenwindenergieanlagen 

Der gesamte Bescheid und seine Begründung kann zudem in der Zeit vom 

21.08.2025 – 03.09.2025 (einschließlich) 

bei folgender Stelle eingesehen werden: 

Landkreis Hildesheim 
208 - Umweltamt 
Raum 424 
Marie-Wagenknecht-Str. 3, 31134 Hildesheim 

Montags  8:30 bis 15:00 Uhr 
Dienstags  8:30 bis 12:30 Uhr 
Mitwochs geschlossen 
Donnerstags  8:30 bis 16:30 Uhr sowie nach Vereinbarung bis 18:00 Uhr 
Freitags 8:30 bis 12:30 Uhr 

Voranmeldung telefonisch unter: 05121 309-4241 
Voranmeldung per E-Mail unter: Immissionsschutz@landkreishildesheim.de 

Mit dem Ende der Auslegungsfrist (03.09.2025) gilt der Bescheid auch gegenüber Driten, die keine 
Einwendungen erhoben haben, als zugestellt. 

Der Bescheid und seine Begründung können bis zum Ablauf der Widerspruchsfrist schri�lich oder 
elektronisch bei dem Landkreis Hildesheim (unter der o. g. Adresse) angefordert werden.  

Diese Bekanntmachung und der Genehmigungsbescheid sind auch in dem zentralen UVP-Portal 
Niedersachsen unter htps://uvp.niedersachsen.de/portal/ einzusehen.  
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Der verfügende Teil der Genehmigung und die Rechtsbehelfsbelehrung werden wie nachfolgend 
aufgeführt öffentlich bekannt gemacht: 

I.    Tenor 

Ihnen wird aufgrund Ihres Antrages vom 31.05.2023, zuletzt ergänzt per E-Mail vom 06.06.2025, die 
Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb von zwei WEA vom Typ Enercon E 160 EP5 - E3, mit einer 
Nennleistung von jeweils 5,56 MW, einer Nabenhöhe von 166,6 m und einem Rotordurchmesser von 
160,0 m nach Maßgabe der eingereichten Unterlagen erteilt. 

1. Gegenstand der Genehmigung 

Diese Genehmigung umfasst im Wesentlichen die Errichtung und den Betrieb der folgenden Anlagen: 

Nr. Gemeinde / 
Stadt 

Gemar-
kung Flur Flurstück 

Koordinaten 
UTM ETRS 89 

Zone 32 

Koordinaten 
UTM WGS 84 

2 Sibbesse Almstedt 6 90, 
271/5, 4 

566389 5766077 9°58‘4,656“ 52°2’28,7808“ 

3 Bad 
Salzdetfurth 

Breinum 3 56 566833 5765882 9°58’27,8184“ 52°2’22,2756“ 

 
Die in dem anliegenden Inhaltsverzeichnis mit Stand vom 21.06.2023 genannten Antragsunterlagen, 
sowie die nachträglich geändert vorgelegten Unterlagen, sind Bestandteil dieses 
Genehmigungsbescheides und liegen diesem zugrunde. 

2. Konzentra�onswirkung 

Diese Genehmigung schließt gem. § 13 BImSchG die folgenden behördlichen Entscheidungen mit ein: 

• Baugenehmigung nach § 70 der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO)  

• Denkmalrechtliche Genehmigung der Erdarbeiten nach §§ 10 und 13 Niedersächsisches 
Denkmalschutzgesetz (NDSchG) 

• Luftverkehrsrechtliche Zustimmung nach § 14 Abs. 1 Luftverkehrsgesetz (LuftVG) 

Im Übrigen ergeht diese Genehmigung unbeschadet der behördlichen Entscheidungen, die nach § 13 
BImSchG nicht von der Genehmigung eingeschlossen werden. 

3. Kostenentscheidung 

Die Kosten dieses Verfahrens haben Sie zu tragen. Über die Höhe der Kosten ergeht ein gesonderter 
Bescheid. 

II. - IV. 

Der Bescheid ist an die Nebenbes�mmungen des Abschnits II., die Hinweise des Abschnites III. und 
die Begründung des Abschnites IV. gebunden. Diese Abschnite sind hier nicht abgedruckt. 

V.    Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. 
Der Widerspruch ist beim Landkreis Hildesheim, Marie-Wagenknecht-Str. 3, 31134 Hildesheim, 
einzulegen. 

Der Widerspruch eines Driten hat gem. § 63 Abs. 1 BImSchG keine aufschiebende Wirkung und ist 
gem. § 63 Abs. 1 BImSchG binnen eines Monats nach seiner Erhebung zu begründen. 

Ein Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs gegen diesen Bescheid kann 
bei dem Niedersächsischen Oberverwaltungsgericht Lüneburg, Uelzener Straße 40, 21335 Lüneburg, 
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nach § 63 Abs. 2 BImSchG i.V.m. § 80 Abs. 5 S. 1 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) nur innerhalb 
eines Monats nach der Zustellung des Bescheids gestellt und begründet werden. 

Hildesheim, 20.08.2025 

Landkreis Hildesheim 
Der Landrat 
Im Au�rag 

 

Martong 
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